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BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 und frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB zur 34. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Zülpich, „Siechhaus“ 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie der Stadt Zülpich 
hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 den Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 
BauGB zur 34. Änderung des Flächennutzungsplans Zülpich „Siechhaus“ gefasst 
und die Verwaltung damit beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 des BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) erfolgt hiermit die öffentliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses. 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV 
NRW S. 516) wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der vorstehenden Bekannt-
machung mit dem Beschluss des Ausschusses vom 14.12. 2021 übereinstimmt und 
dass nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung verfahren wurde. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum 
Vorentwurf der 34. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Zülpich, „Siechhaus“  
Die Verwaltung wurde beauftragt, für den Vorentwurf der o.g. Flächennutzungs-
planänderung die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen. 
Der Vorentwurf der o.g. Flächennutzungsplanänderung mit Begründung wird in 
der Zeit von 

Montag, den 17.01. 2022 
bis einschl. Donnerstag, den 17.02. 2022 

im Rathaus der Stadt Zülpich, Markt 21, II. OG, Zimmer 210 während der Dienst-
stunden 

Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
sowie 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

und zusätzlich Donnerstag 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
ausgelegt. 

Der Geltungsbereich der o.g. Flächennutzungsplanänderung geht aus dem beige-
fügten Lageplan hervor. 

Während der vorgenannten Zeit besteht die Gelegenheit zur Äußerung und Erör-
terung. 
Ferner besteht die Möglichkeit, Anregungen während der Auslegungsfrist vorzu-
bringen.    
Ziel der Bauleitplanung:  
Durch die 34. Änderung des Flächennutzungsplans soll über die bestehenden 
Nutzungen des Siechhauses hinaus (Hofverkauf und Gastronomie) die Nutzung 
des bestehenden Hofes und der angrenzenden Scheune als Veranstaltungsstätte im 
Außenbereich ermöglicht werden.  
Hinweise: 
Sämtliche o. g. Unterlagen können während der frühzeitigen Beteiligung 
im Rathaus eingesehen werden.  
ACHTUNG: Auf Grund der derzeit geltenden Corona-Hygienemaßnahmen 
bitten wir Sie, im Vorfeld telefonisch einen Termin zur Einsicht zu verein-
baren. Melden Sie sich dazu bei Herrn Raimund Mohr unter 02252 52234! 
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Unterlagen im Internet einzusehen unter 
Stadt Zülpich/wohnen-leben/bauleitplanung/aktuelle beteiligungen. 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß 
§ 7 Abs. 3 Satz 1 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes mit alle Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
Stellungnahmen können schriftlich, zur Niederschrift, per E-Mail (bauleitpla-
nung@stadt-zuelpich.de) oder im Internet (https://www.zuelpich.de/wohnen-
leben/bauleitplanung/aktuelle-beteiligungen) vorgebracht werden. 
Nach dem abschließenden Beschluss über die Flächennutzungsplanänderung 
durch den Stadtrat (Feststellungsbeschluss) erhalten die Einwender eine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung ihrer Stellungnahmen.  
Zur Beteiligung an der Bauleitplanung lade ich Sie herzlich ein. 
Stadt Zülpich, den 20.12.2021 

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 

Unfallschaden? 
Kfz-Sachverständigenbüro 

Hollstein 
Zülpich, Bonner Straße 3, Tel.: 0 22 52 / 44 14

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 und frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB zur Aufhebung des Bebauungsplans 
Nr. 26/14 „Sicherstellung der Ausgleichsflächen des Bebauungsplanes Nr. 
26/12 Windkraftkonzentrationszone Mülheim-Wichterich“ 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie der Stadt Zülpich 
hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 den Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 
BauGB zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 26/14 „Sicherstellung der 
Ausgleichsflächen des Bebauungsplanes Nr. 26/12 Windkraftkonzentrationszone 
Mülheim-Wichterich“ gefasst und die Verwaltung damit beauftragt, die Beteili-
gung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 des BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) erfolgt hiermit die öffentliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses. 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV 
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NRW S. 516) wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der vorstehenden Bekannt-
machung mit dem Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus 
und Demografie vom 14.12.2021 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 
Bekanntmachungsverordnung verfahren wurde. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB zur Aufhebung des 
Bebauungsplans Nr. 26/14 „Sicherstellung der Ausgleichsflächen des 
Bebauungsplanes Nr. 26/12 Windkraftkonzentrationszone Mülheim-
Wichterich“ 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie der Stadt Zülpich 
hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 den Beschluss zur Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 
1 u. 4 Abs. 1 BauGB zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 26/14 „Sicherstel-
lung der Ausgleichsflächen des Bebauungsplanes Nr. 26/12 Windkraftkonzentra-
tionszone Mülheim-Wichterich“ gefasst. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, für den Vorentwurf der o.g. Bebauungsplanauf-
hebung die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange durchzuführen. 
Der Vorentwurf der o.g. Bebauungsplanaufhebung mit Begründung wird in der 
Zeit von 

Montag, den 17.01.2022 
bis einschl. Donnerstag, den 17.02.2022 

im Rathaus der Stadt Zülpich, Markt 21, II. OG, Zimmer 210 während der Dienst-
stunden  

Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
sowie 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

und zusätzlich Donnerstag 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
ausgelegt. 
Der Geltungsbereich der o.g. Bebauungsplanaufhebung kann dem beiliegenden 
Lageplan entnommen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.  
Ziel der Bebauungsplanaufhebung: 
Der Bebauungsplan Nr. 26/14 diente der Sicherstellung der Ausgleichsmaßnah-
men für den Bebauungsplan Nr. 26/12 „Windkraftkonzentrationszone Mülheim-
Wichterich“. Er sollte sicherstellen, dass im Bereich zwischen den geplanten Wind-
kraftanlagen und der Ortschaft Mülheim-Wichterich landschaftsverbessernde 
Maßnahmen (insbesondere Baumpflanzungen) durchgeführt werden. Der Bebau-
ungsplan Nr. 26/12 ist aber nie realisiert worden ist. In einem Bescheidungsurteil 
des OVG Münster vom 31.07.2009 über einen Antrag auf Erteilung einer immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung von 14 Windkraftanla-

gen im Bereich der Windkraftkonzentrationszone Mülheim-Wichterich ging das 
OVG von einer Unwirksamkeit des Bebauungsplans Nr. 26/12 der Stadt Zülpich 
aus.  Aus diesem Grund fasste der Rat der Stadt Zülpich den Beschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 26/15 zur Feinsteuerung der Windkraftkonzentra-
tionszone.  Der bestehende Windpark östlich von Mülheim-Wichterich ist dann 
auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 26/15 realisiert worden. Der Bebau-
ungsplan Nr. 26/14 ist damit wirkungslos geworden, da im Rahmen des rechts-
kräftigen und realisierten Nachfolgebauungsplans Nr. 26/15 „Windkraftkonzen-
trationszone Mülheim-Wichterich“ andere Ausgleichsmaßnahmen festgelegt und 
auch realisiert wurden. Die Verwaltung ist daher gehalten, den Bebauungsplan 
nach den Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen aufzuheben. 
Hinweise: 
Sämtliche o. g. Gutachten und die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteili-
gung können während der Offenlage im Rathaus eingesehen werden.  
Aufgrund der besonderen Corona-Lage ist vor der Einsichtnahme die 
Vereinbarung eines Termins erforderlich (H. Mohr. Tel. 02252/52234, 
rmohr@stadt-zuelpich.de).  
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Unterlagen im Internet einzusehen unter 
www.zuelpich.de/wohnen-leben/bauleitplanung/aktuelle-beteiligungen. 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß 
§ 7 Abs. 3 Satz 1 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes mit alle Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
Stellungnahmen können schriftlich, zur Niederschrift, per E-Mail (bauleitpla-
nung@stadt-zuelpich.de) oder im Internet unter www.zuelpich.de/wohnen-
leben/bauleitplanung/aktuelle-beteiligungen vorgebracht werden. 
Nach dem Satzungsbeschluss durch den Stadtrat erhalten die Einwender eine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung ihrer Stellungnahmen.  
Zur Beteiligung an der Bauleitplanung lade ich Sie herzlich ein. 
Stadt Zülpich, den 20.12. 2021 

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister

Veröffentlichung des Jahresabschlusses  
der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG  

für das Geschäftsjahr 2020 
Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG für 
das Geschäftsjahr 2020 wurde von der Gesellschafterversammlung mit einer 
Bilanzsumme von Euro 2.546.933,65 und einem Jahresverlust von Euro - 
84.437,40 festgestellt. 
Der Bilanzgewinn von Euro 1.010.374,22 wird in das folgende Wirtschaftsjahr 
vorgetragen. Die bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu dem Jahresab-
schluss und dem Lagebericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und das Ergebnis der Prüfung können in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Markt 21, 53909 Zülpich, Raum 205 zu den 
Bürozeiten vom 10.01.2022 bis zum 14.01.2022 eingesehen werden. Um eine 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 02252-52 256 wird 
gebeten. 

 

Veröffentlichung des Jahresabschlusses  
der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH  

für das Geschäftsjahr 2020 
Der Jahresabschluss der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH für das 
Geschäftsjahr 2020 wurde von der Gesellschafterversammlung mit einer Bilanz-
summe von Euro 120.536,32 und einem Jahresüberschuss von Euro 2.111,93 
festgestellt. 
Dieser wurde in voller Höhe in das folgende Wirtschaftsjahr vorgetragen. Die 
bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu dem Jahresabschluss und dem 
Lagebericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und das Ergebnis der Prüfung können in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Markt 21, 53909 Zülpich, Raum 205 zu den 
Bürozeiten vom 10.01.2022 bis zum 14.01.2022 eingesehen werden. Um eine 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 02252-52 256 wird 
gebeten. 
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Bekanntmachung der Anmeldetermine  
für das Schuljahr 2022/2023 

zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in die 
allgemeinbildenden weiterführenden Zülpicher Schulen 

➢        Städt. Gemeinschaftshauptschule Zülpich 
➢        Karl-von-Lutzenberger Realschule Zülpich 
➢        Franken-Gymnasium Zülpich 
Liebe Eltern der Viertklässler, 
nun endet in Kürze die Grundschulzeit und ein neuer Lebensabschnitt für Ihr 
Kind beginnt. 
Bereits Ende Januar 2022 erhält Ihr Kind das Halbjahreszeugnis und damit 
einhergehend eine Empfehlung durch die Grundschule für eine weiterführende 
Schule. Die endgültige Entscheidung, zu welcher Schule Sie Ihr Kind anmelden, 
liegt jedoch bei Ihnen. Diese Entscheidung ist nicht leicht und will wohl überlegt 
sein. 
Das Angebot von Schulformen ist vielfältig. Gerne möchte ich Sie bei Ihrer 
Entscheidung unterstützen und Sie kurz über die weiterführenden Schulen der 
Stadt Zülpich informieren: 

Die Gemeinschaftshaupt-
schule Zülpich als Ganztags-
schule vermittelt den Schülerin-
nen und Schülern eine 
grundlegende allgemeine 
Bildung und stellt insbeson-
dere die Berufsorientierung ab 
Klasse 7 in den Mittelpunkt. 
Mehrere Lernpartnerschaften 
mit Firmen vor Ort bieten den 
Schülerinnen und Schülern 

einen realistischen Einblick ins Berufsleben. Dieser wird durch die Praktika 
in den Jahrgangsstufen 8, 9 und der Klasse 10 Typ A untermauert. Auch die 
musisch-künstlerische Bildung hat einen hohen Stellenwert: Jedem Kind bietet 
die Hauptschule durch ihre musikalische Ausrichtung die Möglichkeit, kosten-
los ein Instrument zu erlernen. Außerdem können die Schülerinnen und 
Schüler in mehr als 30 verschiedenen Arbeitsgemeinschaften vielfältige Frei-
zeitangebote wahrnehmen, die durch außerschulische Mitarbeitende angebo-
ten werden. Die Übernahme eines der vielen sozialen Ämter an der Schule hilft 
den Schülerinnen und Schülern einen respektvollen Umgang miteinander zu 
pflegen (Busscouts, Schülerpaten, Unterstützung beim Additum, Kioskdienst). 
Seit einigen Jahren bietet die Schule nach der Kernlernzeit von 8.15 – 14.55 
Uhr an drei Tagen in der Woche eine Zusatzförderung (Additum) in den 
Hauptfächern an. 
In der Hauptschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden: 
Der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und nach Klasse 10, die Fachoberschul-
reife (nach dem erfolgreichen Besuch der Klasse 10 Typ B). Auch besteht die 
Möglichkeit, die Berechtigung für den Besuch der gymnasialen Oberstufe zu 
erwerben. 

In der Karl-von-Lutzenber-
ger Realschule Zülpich gehen 
zurzeit 651 Schülerinnen und 
Schüler zur Schule. Unterrichtet 
werden sie in vier Zügen im 
vorgeschriebenen Fachunter-
richt. Ziel ist es, dass die Schüle-
rinnen und Schüler die 
möglichen Abschlüsse (Fach-
oberschulreife / Fachoberschul-

reife mit Qualifikation zur Berechtigung des Besuchs der gymnasialen Ober-
stufe) erfolgreich erwerben können. 
Ein intensives Methodentraining zieht sich durch alle Jahrgangsstufen, wichtig 
ist, dass die Schülerinnen und Schüler das selbständige Lernen trainieren. 
Es gibt ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften, z.B. Wettbe-
werbe, Sozialtraining, Sanitäter, Streitschlichter, Chemie, Sport, Mofa und sehr 
bald auch der Schulgarten auf dem Campusgelände.  
Der Unterricht findet in der Zeit von 8 bis 13.15 Uhr statt, an Langtagen endet 
er um 14.15 bzw. 15.00 Uhr. Im Nachmittagsbereich organisiert und unter-
stützt der Förderverein eine Hausaufgabenbetreuung.  
Für unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler bieten wir eine bewegte Pause 
an, bei der ausgebildete Sporthelferinnen und -helfer Spielgeräte an die Schü-
lerschaft ausleihen. 
Der Bereich der Berufswahlorientierung wird in der KvL intensiv betreut. 
Lernpartnerschaften z.B. mit Smurfit Kappa oder Miele ermöglichen den Schü-
lerinnen und Schülern optimale Einblicke in die Berufswelt. 

Was ist das Besondere an der KvL? 
➢ Im Jahrgang 7 kommt für alle Schülerinnen und Schüler das wählbare 

vierte Hauptfach hinzu, derzeit gibt es das Angebot: Sozialwissenschaften, 
Biologie, Technik, Französisch und Kunst. 

➢ Ausgebildete Schülerpaten betreuen die Fünftklässler im Übergang von 
der Grundschule zur weiterführenden Schule. 

➢ Zu unserem Schulprofil zählt die positive Verhaltensunterstützung (PBS). 
Mithilfe eines Belohnungssystems werden eine wertschätzende Kommuni-
kation und gelingende Lernatmosphäre unterstützt, die dazu beitragen, 
dass Leistungen gesteigert werden.  

➢        Wir begegnen den ständigen und vielfältigen Herausforderungen und 
Problemen, die Schülerinnen und Schüler zu bewältigen haben, mit sehr viel-
seitigen Präventionsmaßnahmen. 

Das Franken-Gymnasium 
Zülpich umfasst derzeit – 
allerdings auslaufend – noch 
die Schuljahrgänge 5 bis 12 
(G8), künftig die Jahrgänge 5 
bis 13 (G9), denn am Fran-
ken-Gymnasium werden seit 
2018 alle neu eingeschulten 
Schülerinnen und Schüler der 
fünften Klassen dem G9-
Bildungsgang zugeordnet. 

Die Schulform des Franken-Gymnasiums vermittelt Schülerinnen und Schü-
lern eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht damit den 
Beginn eines Hochschulstudiums. Ziel ist, das selbstständige Lernen zu 
fördern und Jugendliche an wissenschaftliches Denken und Arbeiten hinzu-
führen. 
Im Rahmen des offenen Ganztags haben die Fünft- bis einschließlich Siebt-
klässler des Franken-Gymnasiums die Möglichkeit, an einer Betreuung bis 
16.00 Uhr teilzunehmen. 
Seit 2013 ist das Franken-Gymnasium als Europaschule zertifiziert, seit 2020 
erneut als Europaschule anerkannt (rezertifiziert). Mit diesem Gütesiegel 
sowie mit dem breitgefächerten (außer)unterrichtlichen Angebot möchte das 
Franken-Gymnasium die Schülerinnen und Schüler so qualifizieren, dass sie 
auch international bestehen können und die Chancen nutzen, welche die 
Europäische Gemeinschaft und die globalisierte Welt bieten. 
Durch seinen bilingualen Zug im Fach Englisch besitzt das Franken-Gymna-
sium wie auch durch die Möglichkeit der Teilnahme am Spanischunterricht in 
der Sekundarstufe II einen fremdsprachlichen Schwerpunkt. Spanisch ist 
damit nach Französisch die zweite romanische Sprache, die am Franken-
Gymnasium unterrichtet wird. 
Weitere Standbeine unserer schulischen Arbeit sind neben dem MINT-Zweig 
auch das Soziale Lernen sowie die Sensibilisierung für Nachhaltigkeit und 
ökologische Verantwortung. 
Unser Gymnasium bzw. die Schulfamilie des Franken-Gymnasiums zeichnet 
sich neben (außer)unterrichtlichen Besonderheiten und einer Akzentuierung 
der sozialen Verantwortung besonders durch ein ausgeprägtes familiäres 
Wir-Gefühl aus, das das Miteinander von Schülerinnen und Schülern, Eltern 
sowie Lehrerinnen und Lehrern trägt und eine Atmosphäre des gemeinsamen 
Lebens in der Schule als Lernheimat schafft. 
An Schultagen mit Nachmittagsunterricht, die es erst ab Klasse 8 gibt, haben 
die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in der Mensa des auf dem 
Schulcampus gelegenen Forums ein Mittagessen einzunehmen. Auch steht 
grundsätzlich ein Kiosk mit vielfältigem Angebot zur Verfügung. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie Gefallen an unseren Schulen finden 
und sich für eine unserer weiterführenden Schulen entscheiden. Das zeigt mir, 
dass sich unsere bisherigen und auch zukünftigen Investitionen in die Schulland-
schaft zum Wohle Ihrer Kinder lohnen und die Grundlage für eine gute Schulaus-
bildung bieten. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die richtige Schulwahl und Ihrem Kind für 
die weitere Schullaufbahn alles Gute. 

Zülpich, den 27.10.2021 

Ihr 
 
 
 
 
Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 
Der Anmeldezeitraum für das am 10.08.2022 neu beginnende Schuljahr 
2022/23 zur Aufnahme von Fünftklässlern in die allgemeinbildenden weiterfüh-
renden Zülpicher Schulen ist wie folgt festgelegt: 
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➢ Städt. Gemeinschaftshauptschule Zülpich 
Keltenweg 10, 53909 Zülpich 
Telefon: 02252/529800, Schulsekretärinnen: Frau Junker und Frau Esser 
E-Mail: buero@ghs-zuelpich.de 

Anmeldezeiten: 
Montag, 14.02. bis einschließlich Freitag, 11.03.2022 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin, zu dem Sie Ihr Kind mitbringen. Am „Tag der 
offenen Tür“ am Samstag, 05.02.2022, können bereits Termine vereinbart 
werden. Weitere Informationen über die GHS Zülpich finden Sie auf der Homepage 
unter: www.ghs-zuelpich.de 
Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit: 
Familienstammbuch oder Geburtsurkunde, zwei Lichtbilder, Kopien aller Zeug-
nisse mit der Schulformempfehlung der Grundschule, den Anmeldeschein und 
den Impfnachweis Masern 
Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Schulsekretärinnen zur Verfügung. 
➢ Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich 

Blayer Str. 5, 53909 Zülpich 
Telefon: 02252/83730, Schulsekretärin: Frau Stefer und Frau Becker 
E-Mail: kvl@realschule-zuelpich.de 

Anmeldezeiten: 
Montag, 21.02.2022 bis einschließlich Freitag, 11.03.2022: 08.00 bis 13.00 Uhr 
Zusätzlich: 
Montag, 21.02. und Dienstag, 22.02.2022:        14.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag, 05.03.2022:                                          09.00 bis 12.00 Uhr 
neu: 
Bitte vereinbaren Sie unbedingt für die Anmeldung einen Termin, zu dem Sie Ihr 
Kind auch mitbringen. An unserem „Tag der offenen Tür“ am Samstag, dem 
15.01.2022, können bereits Termine für die Anmeldephase vereinbart werden. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.realschule-zuelpich.de 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung folgende Dokumente – wenn möglich in 
Kopie - mit: 
•     Geburtsurkunde 
•     letztes Zeugnis mit der Schulformempfehlung der Grundschule 
•     Impfnachweis (Masernschutzimpfung) 
•     ggf. Schwimmbefähigung 
Außerdem benötigen wir 2 Lichtbilder und den Anmeldeschein der Grundschule. 
Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Schulsekretärinnen zur Verfügung. 
➢     Franken-Gymnasium Zülpich 
         Keltenweg 14, 53909 Zülpich 
         Telefon: 02252/94430, Schulsekretärinnen: Frau Harperscheidt und Frau 

Engels 
         E-Mail: service@fragy.de 
Tage der offenen Tür (mit vorheriger Anmeldung – bitte beachten Sie die 
Homepage!): 
• Freitag, 26.11.2021 (15.00 bis 18.00 Uhr) 
• Samstag, 27.11.2021 (09.00 bis 12.00 Uhr) 

Anmeldezeiten: 
Montag, 14.02. bis einschließlich Freitag, 11.03.2022: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
Donnerstagnachmittag, 17.02.2022: 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
Samstag, 19.02.2022: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
An den Karnevalstagen vom 24.02. bis 01.03.2022 (Weiberfastnacht bis 
einschl. Veilchendienstag) ist das Sekretariat geschlossen und keine 
Anmeldung möglich! 

Besonders herzlich wird Ihnen eine Anmeldung am Donnerstags- oder Samstags-
termin nahegelegt, denn die Schulleitung des Franken-Gymnasiums würde 
sehr gerne nicht nur die Eltern, sondern auch die neuen Schülerinnen 
und Schüler bei der Anmeldung persönlich kennen lernen. 
Um die Anmeldung für Sie und uns möglichst reibungslos zu gestalten, bringen 
Sie bitte Folgendes mit: 
• Kopie der Geburtsurkunde, 
• Lichtbild, 
• Kopie des letzten Zeugnisses mit der Schulformempfehlung der Grundschule, 
• den Anmeldeschein, 
• Kopie der Masernimpfbescheinigung 

Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Schulsekretärinnen zur Verfügung. 

DER BÜRGERMEISTER 
INFORMIERT

Einziehung eines Wirtschaftsweges  
in der Gemarkung Zülpich 

Gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
in der der  zeit gültigen Fassung wird hiermit der Wirtschaftsweg in der Gemar-
kung Zülpich, Flur 15, Flurstück 619 eingezogen. 
Die Einziehung umfasst den im Lageplan gelb gekennzeichneten Bereich. Die 
Absicht der Einziehung des Wirtschaftsweges wurde im Amtsblatt Nr. 5 der Stadt 
Zülpich vom 15.05.2021 veröffentlicht. Einwendungen wurden in der Offenlage 
vom 17.05.2021 bis 16.08.2021 nicht vorgebracht. 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.09.2021 die Einziehung beschlossen. 
Die Einziehung wird am Tage der öffentlichen Bekanntmachung rechtswirksam. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, Im Justizzentrum, 52070 
Aachen (Postanschrift: Postfach 10 10 51, 520lO Aachen) schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-
ment muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermitt-
lung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen 
sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBI. I S. 3803). 
Die Klage muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte oder den Beklagten 
sowie den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben und die angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt 
werden. 
Falls die Klage schriftlich oder zu Protokoll erhoben wird, sollen der Klage nebst 
Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausferti-
gung erhalten können. 
Stadt Zülpich 
 
 
 
Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 
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Einziehung eines Wirtschaftsweges 
in der Gemarkung Schwerfen 

Gemäß§ 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
in der derzeit gültigen Fassung wird hiermit der Wirtschaftsweg in der Gemarkung 
Schwerfen, Flur 3, Flurstück 860 eingezogen. 
Die Einziehung umfasst den im Lageplan gelb gekennzeichneten Bereich. Die 
Absicht der Einziehung des Wirtschaftsweges wurde im Amtsblatt Nr. 5 der Stadt 
Zülpich vom 15.05.2021 veröffentlicht. Einwendungen wurden in der Offenlage 
vom 17.05.2021 bis 16.08 .2021 gemacht. 
Aufgrund der Einwendungen wird ein Teil des Wegestückes bei Verkauf mit einer 
Grunddienstbarkeit belegt, um eine Zuwegung zur Garage der Hausnummer 22 zu 
schaffen. 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.09.2021 die Einziehung beschlossen. 
Die Einziehung wird am Tage der öffentlichen Bekanntmachung rechtswirksam. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, Im Justizzentrum , 52070 
Aachen (Postanschrift: Postfach 10 10 51, 52010 Aachen) schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-
ment muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die techni-
schen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBI. I S. 3803). 
Die Klage muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte oder den Beklagten sowie 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben und die angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 
Falls die Klage schriftlich oder zu Protokoll erhoben wird, sollen der Klage nebst 
Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausferti-
gung erhalten können. 
Stadt Zülpich 
 
 
 
Ulf Hürtgen  
Bürgermeister 

Kanalsanierung  
Zülpich  

Offene Sanierung verschiebt sich auf Mitte Januar 
Derzeit saniert der Erftverband als Betreiber der Zülpicher Kanalisation die Orts-
teile Juntersdorf und Weiler in der Ebene. Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden 
voraussichtlich im Januar 2023 fertiggestellt. In dieser Zeit wird der Verband 

partiell Schadstellen an Kanalrohrleitungen und Schachtbauwerke beseitigen. Die 
Arbeiten erfolgen punktuell über Kleinbaugruben in offener und grabenloser 
Bauweise. Die Sanierungsstellen sind über das gesamte Gebiet der Ortsbereiche 
Zülpich, Juntersdorf und Weiler in der Ebene verteilt. 
Während die grabenlose Sanierung bereits begonnen hat, muss die offene Sanie-
rung aufgrund von Lieferengpässen von Material auf voraussichtlich Mitte Januar 
2022 verschoben werden. Im Verlauf der Maßnahmen werden die Anlieger der 
betroffenen Straßen rechtzeitig vor Baubeginn von der ausführenden Firma über 
die einzelnen Arbeiten informiert und in den Ablauf mit einbezogen. 

Frühjahrsputz in Zülpich 
• Müllsammelaktion im gesamten Stadtgebiet für 12.03.2022 geplant 
• Durchführung hängt von der Entwicklung der pandemischen Lage ab 
Auch im Jahr 2022 plant die Stadtverwaltung Zülpich wieder eine Müllsammelak-
tion im gesamten Stadtgebiet. Bei der Aktion „Frühjahrsputz in Zülpich“ sind die 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen, zusammen mit städtischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und mit Unterstützung des Baubetriebshofes der Stadt Zülpich 
den wilden Müll in Zülpich und seinen Ortsteilen einzusammeln. Die Durchfüh-
rung in diesem Jahr ist geplant für: 
Samstag, 12.03.2022, von 10 Uhr bis 13 Uhr. 
Ob und unter welchen Bedingungen die Müllsammelaktion tatsächlich stattfinden 
kann, hängt von der Entwicklung der pandemischen Lage ab. Sollte sie durchge-
führt werden können, wird die Stadtverwaltung darüber in der nächsten Ausgabe 
des Amtsblattes ausführlich informieren.

Regenwasser sammeln und Geld sparen 
• Stadt Zülpich gewährt Gebührenabschlag von zehn Prozent 
• Stadtrat verabschiedet Änderung der Entwässerungssatzung 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zülpich, die Regenwasser für die Gartenbewäs-
serung sammeln, können künftig Geld sparen. Der Rat der Stadt Zülpich hat in 
seiner jüngsten Sitzung einer entsprechenden Änderung der Entwässerungssat-
zung verabschiedet. Die neue Regelung sieht einen Gebührenabschlag von zehn 
Prozent vor. Damit sollen Grundstückseigentümer motiviert werden, sich für den 
Einbau einer Regenwasserzisterne zu entscheiden und so den Verbrauch von kost-
barem Frischwasser für die Gartenbewässerung zu reduzieren. Voraussetzung für 
den Abschlag ist jedoch, dass die Regenwasserzisterne ein Fassungsvolumen von 
mindestens vier Kubikmeter hat und ein Rückhaltevolumen von 30 Litern pro 
Quadratmeter angeschlossener Fläche aufweist.  
Die neue Entwässerungssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. Der Gebühren-
abzug kann auch für bereits bestehende Zisternen gewährt werden. Grundsätzlich 
ist für den Abschlag eine entsprechende Antragstellung erforderlich. Das Antrags-
formular und weitere Informationen zum Verfahren findet sich auf der Homepage 
der Stadt Zülpich www.zuelpich.de (> Rathaus > Bürgerservice > Formularservice). 
Bei neuen Anlagen erfolgt die Erhebung mit der Grundlagenermittlung zur Veran-
lagung der Niederschlagswassergebühr. 
Für Rückfragen und weitere Informationen können Frau Bausch (Tel.: 02252-
52285, Mail: mbausch@stadt-zuelpich.de) oder Frau Simons (Tel.: 02252-52308; 
Mail: msimons@stadt-zuelpich.de) vom Servicebüro Steuern & Gebühren der 
Stadt Zülpich kontaktiert werden.

Erneuerung der Fahrbahn 
• Bahnhofstraße in Dürscheven und Teilstück der Langendorfer Straße 

in Bürvenich werden mit Fördermitteln des Landes NRW instandgesetzt 
Die Bahnhofstraße im Zülpicher Ortsteil Dürscheven und die Langendorfer Straße 
in Bürvenich befinden sich in einem Zustand, der in der Vergangenheit des Öfte-
ren auch von Anwohnern bemängelt wurde. Diesem Umstand wird nun in Kürze 
Abhilfe geschaffen. In der jüngsten Sitzung des Rates der Stadt Zülpich konnten 
die entsprechenden Aufträge an eine Fachfirma vergeben werden. Möglich wurden 
diese Maßnahmen, da die Verwaltung für die insgesamt rund 150.000 Euro teuren 
Fahrbahnerneuerungen Fördermittel aus dem Sonderprogramm „Erhaltungsin-
vestitionen kommunale Infrastruktur Straßen und Radwege“ des Landes NRW 
generieren konnte. 
Im Fall der Bahnhofstraße in Dürscheven ist eine Erneuerung der fünf Meter brei-
ten Fahrbahndecke auf voller Länge geplant. Auf der Langendorfer Straße wird der 
Teilbereich entlang der Stephanusschule/Turnhalle erneuert. Der Abschluss 
beider Maßnahmen soll bis Ende März 2022 erfolgen. 
Mit diesen Erneuerungsmaßnahmen wird der aktuelle Zustand beider Straßen 
zumindest für die nächsten 12 bis 15 Jahre erheblich verbessert. Der Standard 
einer Ausbaumaßnahme im beitragsrechtlichen Sinne kann jedoch mit dieser 
Übergangslösung nicht erreicht werden.
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Gebührensätze der Stadt Zülpich  
für 2022 bleiben stabil 

• Lediglich beim Abfall und beim Klärschlamm muss den eingetretenen 
Kostensteigerungen Rechnung getragen werden 

Im Jahr 2022 wird es für die Bürgerinnen und Bürger von Zülpich lediglich leichte 
Veränderungen bei den Gebührensatzungen geben. Das hat der Stadtrat in der 
letzten Ratssitzung des Jahres 2021 beschlossen. 

Demnach kommt es 2022 zu einer Anpassung der Abfallgebühren in Zülpich. Laut 
neuer Gebührensatzung der kostenrechnenden Einrichtung, die der Stadtrat 
einstimmig verabschiedet hat, kostet die Entleerung der 80-Liter-Restmülltonne 
künftig 3,60 Euro (statt 2,80 Euro). Für die Leerung eines 120-Liter-Behälters 
werden künftig 5,10 Euro (statt 3,90 Euro) und für den 240-Liter-Behälter 9,30 
Euro (statt 7,20 Euro) fällig. Veränderungen gibt es in 2022 auch bei den Bereit-
stellungsgebühren. Sie belaufen sich künftig für eine 80-Liter-Tonne auf 108 Euro 
für einen Mehrpersonenhaushalt beziehungsweise auf 68 Euro für eine Einzelper-
son, für eine 120-Liter-Tonne auf 162 Euro und für eine 240-Liter-Tonne auf 324 
Euro. Für die Bereitstellung eines 1100-Liter-Containers stellt die Stadt Zülpich 
3.805 Euro in Rechnung. In der Bereitstellungsgebühr sind unter anderem die 
Kosten für die Bio-, Sperrgut-, Sonder- und Papierabfallentsorgung sowie die 
Beseitigung von wildem Müll bereits enthalten.  

Der Grund für die Anpassung der Abfallgebühren ist das Ergebnis einer interkom-
munal durchgeführten europaweiten Neuausschreibung der Abfallentsorgungs-
leistungen. „Die stetig steigenden Kosten in den vergangenen Jahren, beispiels-
weise für Arbeitslöhne, Dieselpreise und Mautgebühren, haben sich 
erwartungsgemäß auf das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung ausgewirkt“, 
so Beigeordneter und Kämmerer Ottmar Voigt. In fast allen Dienstleistungsberei-
chen sei es zu einer nicht unerheblichen Preissteigerung gekommen, so dass - wie 
bereits Ende des Jahres 2020 angekündigt - ein weiterer Anstieg der Abfallgebüh-
ren ab dem Jahr 2022 nicht zu vermeiden sei. „Interessanterweise“, so Voigt 
weiter, „liegen die neuen Gebührensätze trotz der Erhöhung aber immer noch 
günstiger als in der Phase vor 2015.“ 

Unverändert bleiben im kommenden Jahr hingegen die Abgaben für Straßenrei-
nigung und Winterdienst: Die Straßenreinigung schlägt wie schon seit 2017 
weiterhin mit 1,65 Euro pro Meter Grundstücksfront zu Buche und der Winter-
dienst mit 0,39 Euro. 

Bei den Friedhofsgebühren waren ebenfalls keine Korrekturen erforderlich - und 
das mittlerweile schon im siebten Jahr. Grund hierfür ist nicht zuletzt die Tatsa-
che, dass die Stadt Zülpich bei der Festlegung der Gebührensätze bereits vor Jahren 
dem sich zunehmend abzeichnenden Wandel von den Sarg- zu den Urnenbeiset-
zungen Rechnung getragen hat. Das Verhältnis zwischen Sarg und Urne liegt 
aktuell bei 20 zu 80. 

Auch die Abwassergebühren bleiben konstant: Laut neuer Gebührensatzung beläuft 
sich die Schmutzwassergebühr in 2022 weiterhin auf 3,50 Euro pro Kubikmeter und 
die Niederschlagswassergebühr auf 0,86 Euro pro Quadratmeter befestigte Fläche. 

Lediglich bei den Klärschlammgebühren erhöht sich in 2022: Für Gruben mit 
einem CSB-Wert bis 2000 mg/l steigen sie von 22,32 auf 24,87 Euro pro Kubikme-
ter und für Gruben mit einem CSB-Wert über 2000 mg/l von 39,69 auf 42,64 Euro 
pro Kubikmeter. 

Erfreuliche Nachrichten aus dem Zülpicher Rathaus: Die Gebühren bleiben im 
Jahr 2022 weitgehend stabil. Lediglich bei den Abfallgebühren sowie bei den 
Klärschlammgebühren musste eine Erhöhung vorgenommen werden. 

Foto: Manfred Richter / Pixabay  

Schulcampus soll mit Leben  
gefüllt werden 

• Ideenschmiede für neu gestaltetes Areal im Schulzentrum 
• Vorschläge und Anregungen für künftige Nutzung gesucht 
Mit dem Schulcampus wurde im Zülpicher Schulzentrum ein Bereich geschaffen, 
der die Aufenthaltsqualität für die Schülerinnen und Schüler der Zülpicher Schu-
len deutlich verbessert. Das Areal wurde komplett offen und durchlässig sowie 
ohne Begrenzung zur benachbarten Wohnbebauung konzipiert und soll damit 
auch die Funktion eines öffentlichen Quartiersplatzes für alle Bürgerinnen und 
Bürger übernehmen, der auch außerhalb der Schulzeiten rege genutzt werden 
soll. 
„Der Schulcampus bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für alle Generatio-
nen“, sagt Bürgermeister Ulf Hürtgen. So zum Beispiel lädt der Streetcage zur 
sportlichen Betätigung ein, und das Amphitheater eignet sich ideal für kleine 
kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel. Um ein möglichst vielseitiges 
Angebot zu schaffen, möchte die Stadt Zülpich nun eine Ideenschmiede initiieren, 



vhs-Programm ab 10.1. im Umlauf  
– Semester startet am 14.2.2022 

Mit Bildung Zukunft gestalten! 
Die meisten Kurse beginnen ab 14. 
Februar (außer Bewegungsangebo-
ten mit früherem Start). Der vhs-
Jahreskatalog steht ab 10. Januar 
zur Verfügung. Die vhs-Veranstal-
tungen des Studienjahres 2022 im 
gesamten Kreis Euskirchen finden 
Sie darin nach Themenbereichen 
gegliedert. Sichern Sie sich diesen 
umfangreichen Wendekatalog, in 
dem beide Halbjahre zusammenge-
fasst sind! Die Broschüre fällt 
durch die türkis-blau farbige 
Titelseite für das 1. Semester 
und die dunkelrot-rosa-farbige 
für das 2. Semester auf. 
Hunderte von Veranstaltungen in 
neun Fachbereichen warten auf 
interessierte Teilnehmende. Die im 
Katalog zur Verfügung stehenden 
Anmeldekarten sind schnell ausge-
füllt und garantieren den Platz im Kurs.  
Der aktualisierte Internetauftritt der vhs unter www.vhs-kreis-euskirchen.de 
wird auch künftig sicher wieder genauso gerne zum Stöbern oder Buchen von 
Veranstaltungen genutzt wie bisher. 
Nimmt man den Katalog so zur Hand, dass die dunkelrot-rosa-farbige Titelseite 
für das 1. Semester nach oben zeigt, erscheint auf den vorderen Seiten der Fach-
bereich „vhs unterwegs“. Er beleuchtet Themen aus Kunst, Literatur, Geschichte, 
Politik und Umwelt. Dazu gehören halbtägige Exkursionen genauso wie Führun-
gen, die zeitlich so gefasst sind, dass sie sich der jeweiligen Thematik optimal 
widmen können. Diese Veranstaltungen werden deshalb so gerne besucht, weil sie 
die Möglichkeit eröffnen, in der Region Neues und Interessantes zu erleben.  
Neue Gesprächskreise oder online-streaming laden im Fachbereich Politik, 
Gesellschaft, Umwelt interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme ein. 
Darüber hinaus neu ist z. B. das Thema „50 Jahre Kreis Euskirchen. Der Kreis-
tag“, über das Landrat Markus Ramers im Alten Rathaus Euskirchen referiert. 
Auch die Veranstaltung „Kinder kennen Klima“, eine Initiative, die über das 
Umweltministerium im Rahmen von „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ im 
Naturzentrum Eifel in Nettersheim präsentiert wird, wird erstmalig angeboten. 
Beruf und Kommunikation heißt der Fachbereich, der z. B. das neue Thema 
„Beschwerdemanagement – mit Unzufriedenheit umgehen“ aufgreift. Auch 
der Bildungsurlaub „Rhetorik und Schlagfertigkeitstraining“ ist einer von 
zehn neuen Arbeitnehmerweiterbildungen, die alle nach § 9 AWbG anerkannt sind. 
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bei der alle Bürgerinnen und Bürger Ideen, Vorschläge und Anregungen für die 
weitere Nutzung des Schulcampus machen können. Diese sollen zunächst in 
schriftlicher Form gesammelt werden. Im nächsten Schritt sollen dann die inter-
essierten Akteure eingeladen werden, um die Ideen und Vorschläge zu diskutieren 
und zu konkretisieren. Ob diese Veranstaltung in Präsenz oder als Videokonferenz 
durchgeführt wird, hängt von der Entwicklung der Corona-Lage ab. 
Vereine und Institutionen, aber auch Privatpersonen, die Ideen und Anregungen 
für die Nutzung des Schulcampus machen möchten, können diese an die E-Mail-
Adresse schulcampus@stadt-zuelpich.de schicken.  
„Der Schulcampus Zülpich ist in dieser Form einzigartig in der Region. Das doku-
mentiert allein schon die Tatsache, dass er als eines von deutschlandweit nur sechs 
Projekten vom Bundesbauministerium als Best-Practice-Beispiel für die Schaffung 
einer grünen und sozialen Infrastruktur ausgewählt wurde“, so Bürgermeister 
Hürtgen. „Nun gilt es, ihn – auch außerhalb der Unterrichtszeiten – mit Leben zu 
füllen, damit er zu einem Platz wird, auf dem sich alle Generationen wohlfühlen.“ 

Mit dem Schulcampus wurde im Zülpicher Schulzentrum ein Areal geschaffen, 
das die Aufenthaltsqualität für die Schülerinnen und Schüler deutlich verbes-
sert. Das komplett offen und durchlässig konzipierte Areal soll aber auch die 
Funktion eines öffentlichen Quartiersplatzes für alle Bürgerinnen und 
Bürger übernehmen.                                Foto: Stadt Zülpich / Julia Schneider

Stille Zeugnisse des Holocausts  
Fragmente jüdischer Gebetbücher aus Zülpich  

Bei der archäologischen Begleitung von Baumaßnahmen in Zülpich wurden im 
März 2020 mehrere Fragmente von Holz und bedrucktem Papier entdeckt. Darauf 
ließen sich trotz schlechtem Erhaltungszustands hebräische Schriftzeichen erken-
nen. Die Forschungen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ergaben, dass es 
sich dabei um jüdische Gebetbücher aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts handelt. 
Diese Zeitzeugnisse werden nun zum Abschluss des bundesweiten Themenjahres 
„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ erstmalig präsentiert. 
„Die Fundumstände deuten darauf hin, dass die Textfragmente wohl während des 
Zweiten Weltkriegs vergraben wurden. Dank Recherchen der Stadt Zülpich 
können wir das konkret mit jüdischen Einzelschicksalen während des Holocausts 
in Verbindung bringen. Das macht den Fund umso bedeutender, weswegen wir ihn 
auch als unseren Fund des Monats ausgewählt haben“, erklärt Dr. Erich Claßen, 
Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR). 
Die Fragmente befanden sich direkt unter dem Straßenbelag in der Martinstraße. 
Dort nahm die Grabungsfirma AbisZ-Archäologie, unter fachlicher Begleitung des 
LVR-ABR, die archäologischen Untersuchungen vor, die vor Ort von Christian 
Riedl geleitet wurden. Die gefundenen Papierreste waren wegen des feuchten 
Bodens allerdings in einem schlechten Zustand. Daher wurde der historisch 
bedeutsame Fund im Block geborgen und in den Restaurierungswerkstätten des 
LVR-LandesMuseums Bonn (LVR-LMB) freigelegt und konserviert. Ein mühevolles 
Unterfangen, denn das Papier hatte sich zu einer breiigen Masse verformt und die 
einzelnen Blätter waren nur schwer oder gar nicht mehr trennbar. Dennoch 
gelang es unterschiedliche Druckerzeugnisse mit hebräischen Schriftzeichen und 
Frakturschrift zu identifizieren. Die hinzugezogenen Expert*innen vom LVR-Insti-
tut für Landeskunde und Regionalgeschichte konnten diese als jüdische Gebetbü-
cher einordnen. Sie stammen wahrscheinlich aus den 1920er Jahren, was Papier 
und die Heftung mit Eisenklammern nahelegen. 

Die Grabungsfirma stellte bei ihren Untersuchungen fest, dass am Fundort ursprüng-
lich ein Haus gestanden hatte. Recherchen durch Rita Reibold vom Stadtarchiv 
Zülpich ergaben, dass in diesem Haus der jüdische Viehhändler Moritz Sommer mit 
Familie gelebt hatte. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs wurde das Haus mitsamt 
rückwärtigem Stall und Schuppen bei einem Bombenangriff zerstört. Zuvor war das 
Haus ab 1941 von den Nationalsozialisten als „Judenhaus“ genutzt worden. 
Aus den überlieferten Akten wird ersichtlich, dass mindestens drei Familien und 
eine weitere Person bei Familie Sommer mit im Haus untergebracht wurden. Es 
ist bekannt, dass Moritz Sommer, seine Frau Lina und ihr Sohn Kurt am 20. Juli 
1942 nach Minsk in Belarus deportiert und dort vier Tage später in der Vernich-
tungsstätte Maly Trostinez ermordet wurden. Auch von den übrigen 
Bewohner*innen überlebte niemand. 
Heute erinnern vor Ort Stolpersteine an die Familie Sommer. 
Die Fragmente sind als Fund des Monats Dezember bis Monatsende im Foyer des 
LVR-LandesMuseums Bonn ausgestellt. 
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Das Standesamt  
informiert 

Auch in diesem und den kommenden Jahren bietet 
sich wieder die Möglichkeit, in Zülpich auch an 
einem Samstag standesamtlich zu heiraten. Die 
Eheschließungen finden grundsätzlich in der 
„Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche“ statt. Für 
diese Eheschließungen sind folgende Termine 
reserviert. 
22. Januar 2022 / 19. Februar 2022 / 19. März 2022 / 30. April 2022 / 21. Mai 2022 
25. Juni 2022 / 23. Juli 2022 / 27. August 2022 / 24. September 2022 
22. Oktober 2022 / 19. November 2022 / 17. Dezember 2022 
28. Januar 2023 / 25. Februar 2023 / 25 März 2023 / 29. April 2023 / 27. 
Mai 2023 / 24. Juni 2023 / 29. Juli 2023 / 26. August 2023 / 30. September 
2023 / 28. Oktober 2023 / 25. November 2023 / 16. Dezember 2023 
Die Eheschließungen an diesen Samstagen beschränken sich auf die Vormittags-
stunden. 
Für die Vornahme der Eheschließungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten 
des Standesamtes (Samstagseheschließung) wird eine zusätzliche Gebühr i. H. v. 
66,00 € erhoben. 
Eine Reservierung ist gegen Vorabzahlung der v.g. Gebühr möglich. 
Für die Beantwortung weiterer Fragen stehen Ihnen Frau Pick Tel. 02252/52-223 
oder Frau Hubo Tel. 02252/52-224 zur Verfügung. 

GOLDENE HOCHZEIT DER EHELEUTE 
BATU UND ULRIKE TUNCAY IN ZÜLPICH 

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, feiern die Eheleute Batu und Ulrike Tuncay, 
wohnhaft Theuderichstraße 51, 53909 Zülpich, das Fest der Goldenen Hochzeit. 
Zur Goldenen Hochzeit gratuliert die Stadt Zülpich mit den herzlichsten Glück- 
und Segenswünschen. 

Gratulation bei Ehejubiläen  
ab Goldhochzeit 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
feiern Sie in naher Zukunft Goldene Hochzeit, Diamantene Hochzeit oder gar 
Eiserne Hochzeit? 
Dann geben Sie mir bitte Bescheid. Die Stadt Zülpich möchte Ihnen hierzu eben-
falls gratulieren. Auch wenn die Corona-Pandemie zurzeit leider nur bedingt 
persönliche Gratulationen zulässt, so sollte Ihr Ehejubiläum trotzdem nicht in 
Vergessenheit geraten. 
Damit ich aber überhaupt in der Lage bin, Ihnen zu gratulieren, bitte ich Sie, mir 
den Termin Ihres Ehejubiläums möglichst einen Monat vorher bekannt zu geben.  
Für weitere Fragen können Sie sich an den Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherin Ihrer 
Ortschaft wenden oder an meine Sekretärin, Frau Havenith, Zimmer 132, Tel.: 
02252/52-211. 
Mit freundlichen Grüßen aus dem Zülpicher Rathaus 
Ihr 
Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 

JENS VAN JÜCHEMS 
RECHTSANWALT 

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Familienrecht 

Zivilrecht 
Arbeitsrecht 

Schumacher Straße 10-12                    Telefon: (0 22 52) 50 04 
53909 Zülpich                               Telefax: (0 22 52) 83 45 55 
RavanJuechems@t-online.de                  www.ravanjuechems.de 
(in der Fußgängerzone Nähe Markt)

Der EDV-Bereich hält Neues wie „Wissenschaftliches Arbeiten in Word“ und 
„Social Media Strategie und Umsetzung“ sowie „Kreatives Sehen kernen“ bereit. 
Erwähnenswert ist, dass innerhalb dieses Fachbereichs die Online-Angebote verstärkt 
zum Einsatz kommen. Neben diesen bleiben die bewährten Veranstaltungen in Präsenz 
bestehen und es gibt sogar Hybrid-Kurse, die beide Formen miteinander vereinen.  
Der Kulturbereich unterbreitet u.a. den neuen Arbeitskreis „Literatur am 
Vormittag – Jean-Marie Gustave Le Clézio: Fisch aus Gold“ und die neu ins 
Leben gerufene Veranstaltung „Malen mit Pastellkreide“.  
Fünfzehn Fremdsprachen, nämlich Chinesisch, Englisch, Französisch, Italie-
nisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Neugriechisch, Niederländisch, Polnisch, 
Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch und Türkisch kann man bei der 
vhs erlernen. Daneben gehören die vielen Lehrgänge im Bereich Deutsch als 
Muttersprache, Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache 
sowie berufsbezogene Sprachkurse zum ständig nachgefragten Angebot der vhs. 
Die Sparte Gesundheit hat als neue Maßnahme sowohl „Ballett für Erwach-
sene“ als auch „Kreativität und Entspannung – die Kraft der Farben“ im 
Angebot und darüber hinaus den neuen „Wein-Themenabend: Außergewöhn-
liche Weinprojekte und ihre Macher“. 
Lassen Sie sich beraten! Die Beratungswoche vom 24.-28. Januar zu erweiterten 
Öffnungszeiten im Alten Rathaus, Baumstraße 2, ist bestens dazu geeignet, herauszu-
finden, welcher Kurs zu Ihnen passt. Die hauptberuflichen Pädagoginnen helfen 
Ihnen dabei gerne weiter. Nutzen Sie diese Gelegenheit! Weitere Informationen – auch 
dazu, wo Sie einen Katalog ergattern können – über die vhs-Hotline 02251 15-780. 
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Internationales Logistikzentrum nimmt  
produktiven Betrieb auf  

Nach nur elf Monaten Bauzeit und eineinhalb Jahren intensiver Planungs- und 
Testphase wurde das neue Multi User Center Fiege Zülpich für den internationale 
Kunden Dräger im Bereich Medizin- und Sicherheitstechnik eröffnet. Am 13. 
Dezember 2021 konnte die erste LKW Sendung mit Dräger Produkten vom bishe-
rigen Logistikdienstleister aus Raunheim erfolgreich vereinnahmt werden. 
Das Lübecker Unternehmen Dräger vertreibt unter anderem Beatmungsgeräte für 
die Intensiv- und Notfallmedizin, Anästhesiegeräte, Geräte für die medizinische 
Versorgung von Früh- und Neugeborenen sowie Personen- und Anlagenschutz-
ausrüstung und Gasmesstechnik. 
Bis der gesamte Umzug aus Raunheim und Lübeck abgeschlossen ist, rechnet das 
Fiege Team mit einer Hochlaufphase bis Juni 2022. Dann werden von Zülpich aus, 
weltweit Krankenhäuser, Versorgungszentren sowie öffentliche Auftraggeber und 
Fachhändler mit Dräger Produkten aus Zülpich versorgt. 
Das Deutsche Rote Kreuz, welches nach der verheerenden Flutkatastrophe von Juni 
bis November übergangsweise ein Hilfsgüterzentrum bei Fiege in Zülpich eingerich-
tet hatte, um die erst- und Notfallversorgung in der Region durchzuführen, konnte 
zum 30. November 2021 die Tätigkeit beenden. Insgesamt verteilten knapp 400 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des DRK über 17.500 Paletten Hilfsgüter.  
Ab Frühjahr 2022 wird zudem die Logistikabwicklung für den Pharmakonzern Merz 
anrollen. Im Bereich Consumer Care ist das Frankfurter Unternehmen Merz unter 
anderem für die Marke „tetesept“ bekannt. FIEGE wird in Zülpich die Fertigwaren-
distribution für die pharmazeutischen und kosmetischen Produkte übernehmen.  
Laut Niederlassungsleiter Thomas Fahnert liegt ein Augenmerk derzeit auf der 
Rekrutierung von Personal für den Standort Zülpich „Wir suchen vor allem Lager-
mitarbeitende und Staplerfahrer. 
Bis Mitte 2022 sind noch mindestens 150 Stellen zu besetzen. Die Arbeitsplätze in 
der Healthcare-Logistik bei FIEGE bieten dabei einen sehr interessanten, verant-

wortungsbewussten und zukunftsweisenden Aufgabenbereich mit hohem Quali-
tätsbewusstsein.“  
Für den Wirtschaftsstandort Zülpich ist die Ansiedlung des FIEGE-Logistikzen-
trums ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. „Mit insgesamt mindestens 250 
neu geschaffenen Arbeitsplätzen bietet Fiege ein interessantes Arbeitsumfeld und 
bildet für die Region und die Bürgerinnen und Bürger zahlreiche neue Möglich-
keiten“, freut sich Ulf Hürtgen, Bürgermeister der Stadt Zülpich.  
Auf dem Dach der 54.000 Quadratmeter großen Halle installiert FIEGE eine 
Photovoltaikanlage mit 475 Kilowatt-Peak. Rund 90 Prozent der Energie sollen 
direkt im Gebäude genutzt werden und den durch die Kühlanlagen vor allem im 
Sommer hohen Energiebedarf abdecken. Bei Überproduktion wird der Solarstrom 
ins öffentliche Netz eingespeist.  

Zeigten sich begeistert von den Dimensionen des neuen FIEGE-Logostik -
zentrums im Gewerbe- und Industriegebiet „An der Römerallee“ in Zülpich  
v. l. n. r: Ottmar Voigt (Beigeordneter und Wirtschaftsförderer der Stadt 
Zülpich), Thomas Fahnert (Niederlassungsleiter FIEGE Healthcare Logistics 
GmbH am Standort Zülpich), Bürgermeister Ulf Hürtgen. 

Foto: Stadt Zülpich / Julia Schneider 

Amtsblatt-Termine 2022 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wir freuen uns über alle Berichte und Termine aus Zülpich und darüber 
hinaus, die wir für Sie zusammenstellen und in unserem monatlich erschei-
nenden Amtsblatt abdrucken können. 
Bitte schicken Sie Ihre gewünschten Veröffentlichungen an  
amtsblatt@stadt-zuelpich.de oder setzen Sie sich telefonisch mit Petra 
Havenith, Büro des Bürgermeisters, unter Tel. 02252/52-211 in Verbindung. 
Aufgrund der begrenzten Seitenzahl pro Ausgabe behält sich die Redaktion 
allerdings für den Abdruck die Auswahl der Berichte und Termine vor. Bitte 
haben Sie hierfür Verständnis. 
Nachfolgend die Termine für die kommenden Amtsblätter: 
Redaktionsschluss                             Erscheinungsdatum 
Freitag, 21.01.2022                                  Samstag, 05.02.2022 
Freitag, 18.02.2022                                  Samstag, 05.03.2022 
Freitag, 18.03.2022                                  Samstag, 02.04.2022 
Freitag, 22.04.2022                                  Samstag, 07.05.2022 
Freitag, 27.05.2022                                  Samstag, 11.06.2022 
Freitag, 24.06.2022                                  Samstag, 09.07.2022 
Freitag, 22.07.2022                                  Samstag, 06.08.2022 
Freitag, 02.09.2022                                  Samstag, 17.09.2022 
Freitag, 30.09.2022                                  Samstag, 15.10.2022 
Freitag, 28.10.2022                                  Samstag, 12.11.2022 
Freitag, 25.11.2022                                  Samstag, 10.12.2022 
Texte, die an den jeweiligen Tagen des Redaktionsschlusses bis 12.00 
Uhr nicht vorliegen, können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. Änderungen vorbehalten! 
Wichtiger Hinweis: Das Amtsblatt der Stadt Zülpich wird mit dem 
„Blickpunkt am Sonntag“ in alle Haushalte verteilt! Bei Reklamationen 
zur Zustellung wenden Sie sich bitte an den Weiss-Verlag unter  
Tel. 02472/982499. 

Schiedspersonen  
für den Schiedsamtsbezirk Zülpich 

Frau Jeannine Lehser 
Linzenich, Ülpenicher Weg 24, 53909 Zülpich, Tel.-Nr. 02252/8356952 
Herr Helmut Hegner 
Juntersdorf, Astreastraße 3, 53909 Zülpich, Tel.-Nr.: 02425/909193 

SCHULEN

Blut spenden ist Leben spenden 
Über 100 Spender/innen am Berufskolleg St.-Nikolaus-Stift 

Wieder einmal fand am Berufskolleg St.-Nikolaus-Stift in Kooperation mit dem 
DRK Zülpich eine Blutspende-Aktion statt. Sie war in jeder Hinsicht ein Erfolg. 
Über 100 Schüler/innen, Studierende und Lehrkräfte haben gespendet, davon 38 
Erstspender/innen. „Das ist eine bemerkenswerte Resonanz!“ stellt Frau Petra 
Klostermann vom DRK Blutspendedienst fest. Gerade jetzt fehlen den Kranken-
häusern Blutkonserven, weil die Menschen in der Coronazeit mit Besuchen in 
Blutspende-Einrichtungen zurückhaltend geworden sind. Umso erfreulicher ist es, 
dass die von Schüler/innen des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit initiierte 
Aktion am St.-Nikolaus-Stift wieder so erfolgreich war. „Für uns als katholische 
Schule ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir im Sinne gelebter Nächstenliebe 
etwas von unserem lebensspendenden Saft hergeben. Besonders freut es mich, 
dass auch so viele Lehrkräfte als gutes Beispiel vorneweg gegangen sind. Das moti-
viert unheimlich!“, freut sich Schulleiter Klaus Drotbohm, der sich am frühen 
Morgen als Erster anzapfen ließ. 

Schulleiter Klaus Drotbohm, Lehrerin Vanessa Grbavac, Petra Klostermann 
und ihr Team vom DRK-Butspendedienst.



Förderverein  
Franken-Gymnasium  

Zülpich e.V. 
Einladung zur Mitgliederversammlung des Fördervereins  

des Franken-Gymnasiums Zülpich e.V.  
für Dienstag, den 25. Januar 2022, 19:00 Uhr im Franken-Gymnasium.  

Tagesordnung  
1.     Begrüßung 
2.     Bericht der Vorsitzenden 
3.     Bericht der Kassiererin  
4.     Bericht der Kassenprüfer 
5.     Entlastung des Vorstandes 
6.     Neuwahl des Vorstandes 
7.     Neuwahl der Kassenprüfer  
8.     Verschiedenes  
Ich weise darauf hin, dass die Mitgliederversammlung laut § 6 der Satzung unab-
hängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. 
Die Sitzung findet unter den am 25.01.2022 geltenden Vorschriften der Corona-
Schutzverordnung statt. Informieren Sie sich bitte vor der Sitzung auf der Home-
page des Franken-Gymnasiums nach den aktuellen Regelungen.  
Eine vorherige Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, würde aber bei der 
infektionsprophylaktischen Planung helfen. 
Zülpich, den 18.12.2021  
gez. Sonja Schäfer  
Vorsitzende  

Amtsblatt für die Stadt 

ZÜLPICH 11

France Mobil in der  
Realschule Zülpich 

Zum wiederholten Male konnte sich die Realschule 
Zülpich für den Besuch des France Mobil bewerben. Vor 
einigen Wochen besuchte die Französischlektorin Marion 
Gilboire die Wahlpflichtkurse der Jahrgänge 7 bis 10. Jeweils eine Unterrichts-
stunde lang gelang es ihr, mit Spiel und Spaß die Schülerinnen und Schüler beim 
Erlernen der französischen Sprache zu motivieren.  
Die Aktion France Mobil und das Pendant mobiklasse in Frankreich wird vom 
Deutsch-Französischen Jugendwerk, den jeweiligen Botschaften und Bundeslän-
dern unterstützt. 

Marion Gilboire arbeitet beim Institut Français in Düsseldorf und besucht die 
Schulen in unserer Region mit ihrem bunt beklebten Auto und einem Koffer voller 
Spiele und Materialien. 
Mit Spielen, Wettbewerben und authentischen Materialien vergingen die jeweils 45 
Minuten viel zu schnell. Besonders das Heraushören von bestimmten Begriffen in 

französischen Chansons aus den verschiedensten Epochen fand bei den Schülern 
großen Zuspruch. 
Zum Abschluss informierte sie die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten, 
die sich ihnen durch das Erlernen von Französisch sowie durch eine Auslands -
erfahrung bieten, indem sie die für sie passenden Mobilitätsprogrammen 
vorstellte. Den Französischlehren stellte sie dazu Prospektmaterial zur Verfügung.

GHS Zülpich – „Schule ohne Rassismus –  
Schule mit Courage“ 

„I have a dream…“, so beschwor 1963 der amerikanische Bürgerrechtler Martin 
Luther King seine Zuhörer in der ganzen Welt im Kampf für die Gleichberechti-
gung der Schwarzen in den USA. Beinah ein halbes Jahrhundert später wird 
Barack Obama der erste schwarze Präsident dieses Landes. – Es bedarf also eines 
langen Atems, nimmt man sich des Themas Gleichberechtigung, Kampf gegen 
Rassismus und Vorurteile an – nicht nur in den USA, sondern auch bei uns! 

Dessen ungeachtet, aber wohl wissend, dass sie hier das dickste Brett der Mensch-
heitsgeschichte anbohren, initiierten vor anderthalb Jahren die Kolleginnen Elina 
Harder-Paschek und Julia Muckenhaupt an der GHS Zülpich zusammen mit der 
SV unter Leitung von Nadja Kuhlemann ein Projekt gegen Rassismus an unserer 
Schule, was auf große Unterstützung (80%) seitens der Schülerschaft stieß. Damit 
war der Stein ins Rollen gebracht und fand sein erstes Ziel in der Verleihung der 
Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ durch Landrat Markus 
Ramers, zugleich Schirmherr dieses Projekts. - Diese Initiative („SoR-SmC“) gibt 
es schon seit Jahrzehnten und nun hat sich auch unsere Schule dem bundesweiten 
Schulnetzwerk angeschlossen, das SchülerInnen und PädagogInnen die Möglich-
keit bietet, das Klima an ihrer Schule zu verbessern, indem sie sich aktiv gegen 
jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. Auch unsere Schü-
lerschaft hat als Kindergartenkind einst Teilen und Miteinander gelernt und als 
beglückend erlebt. Kaum zum i-Dötzchen herangewachsen, weicht das Miteinan-
der dem Gegeneinander und bestätigt wieder mal die These von der ‚Schule als 
Spiegelbild der Gesellschaft‘ mit ihrer Fülle von Alltagsrassismen.  
Coronabedingt fand der Festakt am 22.11.21 in der Aula der Hauptschule nur in 
kleinem Rahmen statt. Zu den geladenen Gästen zählten neben dem Schirmherrn: 
Bürgermeister Ulf Hürtgen, Frau Breuer vom Schulverwaltungsamt der Stadt 
Zülpich, Herr Fischer als Schulausschussvorsitzender, Schulrätin Anja Möller, 
Schulleiterin a.D. Ursula Pielen, Ilhan Güngör vom Kommunalen Integrations-
zentrum beim Schulamt, je ein Mitglied des Fördervereins der Schule sowie der 
Schulpflegschaft, Nadja Kuhlemann als SV-Lehrerin, die Schülersprecher Fiona 
und David sowie die 16 KlassensprecherInnen. 
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Als Simon eine zweistöckige Torte  
zur Schule brachte... 

Alles begann damit, dass wir im Klassenverband über Praktikumsstellen 
und mögliche Berufswünsche sprachen. 

Simon sagte in diesem Zusammen-
hang, dass er gerne Konditor werden 
möchte und dass er bereits ein Prakti-
kumsplatz habe. Er sagte es mit sehr 
viel Überzeugung und als ich fragte, ob 
er denn auch zuhause viel backen 
würde, beantwortete er die Frage mit 
“ja” und dass es ihm “sehr viel Spaß” 
machen würde. Daraufhin sagte ich 
(eher scherzhaft), dass ich mich schon 
sehr gerne selbst von seiner Arbeit 
überzeugen lassen würde und dafür 
eine Kostprobe benötige... der Rest der 
Klasse stimmte bei der Idee sofort mit 
ein und Simon wirkte verlegen. Frau 
Muckenhaupt, die in dieser Klassenlehrerstunde zu Besuch bei uns war, und ich 
machten den Vorschlag, ihm alle benötigten Zutaten zu besorgen und er würde 
uns allen dann etwas “zaubern”. 
Da merken wir schon, dass Simon der Ehrgeiz gepackt hatte. Er fragte, wann er 
denn dann was mitbringen solle. Wir machten aus, dass es die gleiche Stunde in 
der kommenden Woche sein könnte. 
Dass Simon es so ernst nehmen würde, habe ich zunächst nicht erwartet. Aber er 
nahm es ernst und bat mich dann um die Organisation. Wie versprochen brachte 

Eine bunte Lesewoche  
rund um den Vorlesetag 

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages 2021 fanden an der Grundschule in 
Sinzenich wieder viele spannende und gemütliche Aktionen rund um das Buch 
statt. Die Klasse 1 hatte viel Spaß an dem Bilderbuch “Schwein im Teich“ von Jill 
Barton und Martin Waddell und konnte, da sich viele Aussprüche von den Tieren 
immer wiederholten, schon nach ein paar Seiten viele Sätze mitsprechen. Nun 
planen die Kinder noch, einige Bilder zum Buch zu malen. In der Klasse 2a wurde 
das Buch „Du hast angefangen – nein du“ vorgelesen. Hier geht es um einen 
blauen und einen roten Kerl – jeder wohnt auf einer Seite des Berges. Die beiden 
streiten, beschimpfen sich und werfen abwechselnd Felsbrocken über den Berg, bis 
der Berg kaputt ist.  Zum Schluss gibt es natürlich eine Versöhnung. Die Kinder 
haben die Geschichte szenisch nachgestaltet; es wurden viele „Brocken“ hin und 
her geworfen und zum Schluss noch tolle Bilder gemalt. Die Faultiere der Klasse 
2b beschäftigten sich mit dem Faultier Ferdinand, der in dem Buch „Igitt, Blätter 
mag ich nicht“ von Sandra Schinnagl verschiedenen Tieren und ihren Nahrungs-
mitteln begegnet. Mit Reimen und sich wiederholenden Sätzen haben die Kinder 
das Ende der Geschichte selbst kreativ gestaltet und dabei zahlreiche Ideen entwi-
ckelt. Die Kinder der Klasse 3a gestalteten eine Leserolle zu ihren Lieblingsbüchern 
und setzten sich malend, schreibend und interpretierend mit ihrem Favoriten 
auseinander. Zum Abschluss der Lesewoche gab es eine gemütliche Vorlesestunde 
mit Plätzchen und dem Buch "Der Lesewolf" von Bénédicte Carboneill. Die Kinder 
der Erdmännchen-Klasse (3b) erschienen gut ausgerüstet mit Kuscheltier, Keksen 
und einem Lieblingsbuch zum Vorlesetag. Zuerst lauschten sie dem Bilderbuch 
„Jim ist mies drauf“, machten mit Jim ein Wechselbad der Gefühle durch und 
seine lustigen Grimassen nach. Anschließend stellten die Kinder ihre derzeitigen 
Lieblingsbücher bei Tee und Keksen vor. Die Kinder der 4. Klasse sind in die 

Nach einer Begrüßung durch die kommissarische Schulleitung, Diana Hasenäcker 
und Rafael Wojcicki, baten die SV-Vorsitzenden den Landrat auf die Bühne, der in 
seiner Ansprache darauf hinwies, dass die GHS Zülpich nun die zehnte  Schule 
kreisweit sei, die sich dem Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, 
angeschlossen habe, was Auszeichnung und Selbstverpflichtung gleichermaßen 
bedeute. Er sei von Frau Muckenhaupt und Frau Harder-Paschek über diesbezüg-
liche Projekte informiert worden, von denen eines unter dem Motto “Vielfalt” 
gestanden habe. - Hierfür wurde ein Padlet erstellt, das die SchülerInnen mit 
Inhalten zum Thema füllten. Ferner versahen sie bemalte Steine mit Botschaften, 
verteilten diese in Zülpich und erstellten Selbstportraits, um der Vielfalt der Schü-
lerschaft Rechnung zu tragen. Von all’ diesen Aktionen zeigte sich Herr Ramers 
begeistert. Er freue sich, Schirmherr dieser Schule zu sein und wünsche ihr viel 
Glück, Erfolg und Mut bei künftigen Projekten für Vielfalt und gegen Ausgrenzung. 
– Da Bildung allein das Problem nicht zu lösen vermag, bedarf es der Herzensbil-
dung, die durch kreative Projekt, insbesondere in den Bereichen Spiel und Sport, 
Musik und Tanz, Kunst und Theater gefördert werden kann. 
Man bedenke: Vor genau 50 Jahren erklang John Lennons Hymne an die Mensch-
heit (‚Imagine‘) aus allen Himmelsrichtungen und hat nichts von ihrer Botschaft 
eingebüßt: „ I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join 
us and the world will live as one.” 
Viel Glück und gutes Gelingen, GHS Zülpich! 

er eine Woche später eine unglaubliche Torte mit! Er war sehr nervös als er sie in 
der Klasse präsentierte. Die Mitschüler:innen waren begeistert! 
Frau Muckenhaupt und Frau Heuser unterstützen uns ebenfalls bei der Orga und 
sorgen für Teller und Gabeln. Wir halfen Simon beim Anschneiden, denn seine 
Hände zitterten richtig vor Nervosität! Als die ersten probierten und begeistert 
waren, ließ Simons Nervosität nach. Sogar Frau Hasenäcker kam auf ein Stück-
chen Torte vorbei. Die Torte war in wenigen Minuten so gut wie weg. 
Es herrschte ausgelassene Stimmung in der Klasse und Simon erzählte, wie er die 
Torte gebacken hat, wann er damit angefangen hat usw... Zum Ende der Stunde 
sagte ich, dass solche Stunden für immer in Erinnerung bleiben würden bzw. dass 
Simon das sicherlich niemals vergessen wird und auch nicht die anderen, die 
dabei waren. Daraufhin sagte jemand aus der Klasse: “Wir so in 10 Jahren: wisst 
ihr noch, als Simon eine zweistöckige Torte mit zur Schule brachte...?”. 

(Quelle: Elina Harder-Paschek / Klassenlehrerin)
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"unendliche Geschichte" eingestiegen und haben sich dann künstlerisch in ihre 
eigene Traumbuchwelt versetzt. Außerdem haben sie sich zu "Raffi und das pinke 
Tutu" Gedanken gemacht und in Englisch die Hexe Winnie kennengelernt.

Fit4Future  
– Ein sportlicher Aktionstag der DAK und der Cleven Stiftung  

in der KGS Sinzenich 
Endlich wieder mal einen ganz anderen Schulvormittag erlebten die Grundschüler 
der KGS Sinzenich vor wenigen Wochen Heute standen vier Stunden Bewegung, 
Ernährung und Brain-Fitness auf dem Stundenplan. 
Das Programm startete bereits morgens früh im Dunkeln. Warm eingepackt in Jacken 
und Mützen traf sich die gesamte Schulgemeinschaft klassenweise auf dem Schulhof. 
Nach einer Begrüßung durch die kommissarische Schulleitung, Angelika Jung, 
brachte sie das gemeinsame Warming-up schnell zum Schwitzen und zum Lachen. 
Im Anschluss durchliefen die einzelnen Klassen einen Stationenlauf, in dem sie 
Schnelligkeit und Geschicklichkeit, aber auch Wissen und Teamgeist unter Beweis 
stellen mussten. Ob bewegungsintensives Sackhüpfen, genaues Zielen beim Ringe-
werfen oder Flip Toss, gutes Überlegen beim Zuckertest, flotte Feinmotorik beim 
Stacking der Becher - mit fröhlicher Lautstärke bewältigten die Kinder ihre Auf -
gaben. In jeder Klasse spielten und sportelten die Kinder eifrig in Teams gegenein-
ander, sammelten Punkte und stellten so ihren Klassensieger fest. 
Nach Beendigung der Stationen trafen sich alle Beteiligten nochmals auf dem 
Schulhof, um den flotten Vormittag miteinander ausklingen zu lassen. 
Selbstverständlich wurde während des ganzen Aktionstages auf die geltenden 
Hygieneregeln geachtet. Dank guter Vorbereitung, sowie genauer Zeiteinteilung 
der Stationen war dieses besondere Ereignis trotz Corona möglich. 
„Fit4Future“ hat auch in diesem Schuljahr wieder für einen abwechslungsreichen 
und besonders schönen Schultag gesorgt, der ganz bestimmt wiederholt werden wird. 

KINDERGÄRTEN
Kinder aus dem Kindergarten  

Bessenich auf Weihnachtswichtelsuche 
Bereits zum zweiten Mal ist im 
Kindergarten Bessenich ein 
Wichtel eingezogen. 
In der Weihnachtszeit besucht er 
die Kinder und treibt allerlei 
Unfug. 
So finden sich Hausschuhe ober-
halb der Garderobe, Obst und 
Gemüse haben über Nacht 
Gesichter bekommen oder Spiel-
sachen liegen unaufgeräumt im 
Zimmer… 
Um den Wichtel, der immer in 
der Nacht agiert, am Tag heraus 
zu locken haben sich die Kinder 
auf Wichtelsuche durchs Dorf gemacht. 

An verschiedenen Stellen machten sie Halt, sangen, tanzten oder trugen ein 
Gedicht vor. Aber der Wichtel blieb verschwunden… 
Doch was für eine Überraschung erwartete die strahlenden Kinder im Kindergarten? 
Während sie auf Wichtelsuche waren, hatte der Wichtel einen Kuchen gebacken 
um sich für die schönen Lieder, Gedichte und Tänze zu bedanken, die er auf 
wundersame Weise bis zum Kindergarten gehört hatte… 
Das Aufräumen der Backutensilien war dann natürlich wieder den Kindern und 
Erzieherinnen überlassen…. 
Der Kindergarten wünscht ein gesundes Jahr 2022! 

Große Freude über zwei  
neue Außenspielgeräte in der  
Kita St. Stephanus Bürvenich 

Das Außengelände der Kita St. Stephanus wurde durch eine neue Spielkombina-
tion und eine neue Nestschaukel verschönert.  
Der Aufbau der Spielgeräte wurde von den Kindern voller Begeisterung beobachtet 
und die Freude war sehr groß. 
Der Förderverein der Kita startete hierzu vor einiger Zeit einen großartigen 
Spenden aufruf.  
Die Spendenaktion wurde ein großer Erfolg und so konnte für die jüngeren Kinder 
zusätzlich zur Spielkombination, die uns der Träger der Kita, der Kath. Kirchen-
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Advent, Advent ein Lichtlein brennt… 
Eine der schönsten Zeiten des Jahres ist die Weihnachtszeit. Auch bei uns, in der 
Kita RappelZappel ist dies eine besondere Zeit. Gemeinsam mit den Kindern 
schmückten wir die Kita. Besonders das Basteln von kleinen Geschenken bereitete 

Kita Rotbach-Räuber Schwerfen 
ein Rückblick auf 2021 

Strahlende Kinderaugen erblick-
ten im Oktober die große neue 
Rutsche in unserem Außenge-
lände. Ein besonderer Dank gilt 
hier unserem Förderverein. 
Wir begrüßen den neuen 
Vorstand des Fördervereins herz-
lich und bedanken uns bei dem 
vorherigen für die erfolgreiche 
Arbeit der letzten Jahre. 
Unser diesjähriger Kita Ausflug 
konnte endlich wieder stattfin-
den. Wir verbrachten einen 
wunderschönen und ausgelasse-
nen Tag mit allen Kindern im 
Wunderland Embken.  

Die Kinder und Erzieher verabschiedeten den Oktober mit einer großen Halloween 
Party. Am 29. Oktober durften wir alle Igel- und Katzenkinder verkleidet in der 
Kita begrüßen. Die zahlreichen Hexen, Gespenster und Skelette stärkten sich 
zuerst am Gruselbuffet und starteten dann mit Mutproben, Kürbiszielwurf, 
Geistergeschichten und gebastelten Hexen ins Wochenende.  
Am 11.11.2021 fand unser gemeinsames 
Martinsfrühstück statt, hierzu spendete uns 
Familie Klein, 2 große Weckmänner. Vielen 
Dank! 
Nikolaustag 06.12.2021 stiegt die Spannung ob 
der Nikolaus auch in diesem Jahr an uns 
gedacht hat? Ja, am Vormittag besuchte er die 
Kinder und brachte auch die eine oder andere 
Überraschung mit. 
Wir wünsche allen Großen und Kleinen 
Rotbach-Räubern einen guten Start ins Jahr 2022

gemeindeverband Zülpich, ermöglicht 
hat, noch eine Nestschaukel inkl. 
Aufbau und Montage durch den 
Förderverein finanziert werden. 
Unter diversen Spendern beteiligte sich 
die Frauengemeinschaft St. Stephanus 
e.V. mit 200 Euro an der Aktion, J&M 
Strick GmbH mit 250 Euro, Heizung 
und Sanitär Strick GmbH (Eldern-
straße 55, Bürvenich) mit 500 Euro 
und die Volksbank Euskirchen mit 
1000 Euro. 
Wir sagen allen Spendern und dem 
Förderverein der Kita St. Stephanus ein  
Herzliches Dankeschön! 

den Kindern große Freude. Dazu gehörte natürlich auch das Singen von Weih -
nachtsliedern und das Hören von Geschichten. Ebenso machte es uns große 
Freude, aus wertfreien Material (leere Kartons etc.) zu basteln. Unter anderem 
einen großen Tannenbaum aus Kartons und Pappmaschee.  Dieser wurde mit 
Wichteln, Sternen und Elchen dekoriert. Er schmückte nun unseren Eingangsbe-
reich und vermittelte eine warme weihnachtliche Stimmung. Auch unsere Eltern 
und Kindern versetzte er, in der Bring- und Abholphase, begleitet von idyllischen 
Lichterketten und Weihnachtsmusik, in eine vorweihnachtliche Stimmung. In 
jeder Gruppe befand sich ein individueller Adventskalender, welchen die Kinder 
aktiv mitgestaltet haben. Jeden Tag öffnete ein anderes Kind sein Türchen und 
fand eine kleine Überraschung. Am 6. Dezember, bei einem gemeinsamen 
Morgenkreis in unserer Turnhalle, erhielten wir einen Überraschungsbesuch vom 
Nikolaus „Ho-Ho-Ho“. Dies war sehr aufregend für alle. Jedes Kind erhielt einen 
Schokoladen Nikolaus zum Naschen für zu Hause. Zu unserer Freude wurden 
diese von Herrn Reiner Neumann gespendet.  Vielen Dank nochmal an dieser 
Stelle. Die Überraschung ist voll gelungen. 

Wir wünschen allen Kindern und Fami-
lien, einen guten und gesunden Start in 
das neue Jahr 2022.
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

WIR

GEBEN

IHRER
TRAUER

ZEIT
UND

RAUM

ERD,- FEUER-, SEE-, ANONYM- UND WALDBESTATTUNGEN
BESTATTUNGSVORSORGE - FACHGEPRÜFTER BESTATTER

BERATEN UND BETREUEN -
HELFEN UND BEGLEITEN

WIR STEHEN IHNEN JEDERZEIT HILFREICH ZUR SEITE.
BESTATTUNGSHAUS SIEVERNICH · PFARRER-ALEF-STRASSE 14A
52391 VETTWEISS-SIEVERNICH · TEL. 0 22 52 - 8 36 79 60

www.bestattungshaus-sievernich.de

Gottesdienste an den Wochenenden  
vom 08.01.2022 bis 30.01.2022 im Sendungsraum Zülpich 

Samstag, 08. Januar  
09.00 Uhr  Muldenau                                            Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich, Enzen u. Bessenich               Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Schwerfen u. Nemmenich                  Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 09. Januar 
08.00 Uhr  Hoven                                                   Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich, Wichterich,  
                  Dürscheven u. Wollersheim               Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Sinzenich                           Hl. Messe  
18.30 Uhr  Füssenich                                             Hl. Messe 
Samstag, 15. Januar  
09.00 Uhr  Rövenich                                             Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich, Lövenich u. Juntersdorf        Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich                     Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 16. Januar 
08.00 Uhr  Hoven                                                   Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich, Wichterich,                           Hl. Messe 
                  Embken u. Langendorf                        
11.00 Uhr  Zülpich u. Ülpenich                            Hl. Messe 

18.30 Uhr  Füssenich                                             Hl. Messe 
Samstag, 22. Januar 
09.00 Uhr  Dürscheven                                          Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich, Enzen,                                  Sonntagvorabendmesse 
                  Oberelvenich u. Bessenich                   
18.30 Uhr  Schwerfen u. Nemmenich                  Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 23. Januar  
08.00 Uhr  Hoven                                                   Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich, Wichterich,                           Hl. Messe 
                  Wollersheim u. Merzenich                   
11.00 Uhr  Zülpich u. Sinzenich                           Hl. Messe 
18.30 Uhr  Füssenich                                             Hl. Messe 
Samstag, 29. Januar  
09.00 Uhr  Juntersdorf                                           Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich u. Lövenich                            Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich                     Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 30. Januar 
08.00 Uhr  Hoven                                                   Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich, Wichterich u. Embken         Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Ülpenich                            Hl. Messe 
18.30 Uhr  Füssenich                                             Hl. Messe 
Alle weiteren Gottesdienste entnehmen Sie bitte den aktuellen Pfarrmitteilungen 
kreuzfidel, die in allen Pfarrkirchen ausliegen. Außerdem sind die Gottesdienst 
täglich auf unserer homepage www.pfarrverband-zuelpich.de eingestellt. 

„Connys“ Vorlesestunde  
Es wird wieder vorgelesen und erzählt.  

Die Evangelische Öffentliche Bücherei Zülpich, Frankengraben 41, veranstaltet 
am Donnerstag,  dem 13.Januar 2022  von 16.00 – 16:45 Uhr wieder eine Vorle-
sestunde im Garten der Ev. Christuskirche, (bitte auf warme Kleidung achten). 
Sonja Schleiermacher und ihre Handpuppe Conny stellen das Bilderbuch  
„Karlinchen“ von Annegret Fuchshuber, vor. 
Ein ganzes Dorf steht in Flammen und ein kleines Mädchen, Karlinchen, läuf 
voller Angst davon. Überall, wo sie hinkommt wird sie abgelehnt. Nur der Narr 
kümmert sich um sie. 
Alle Kinder im Alter von 4 - 8 Jahren sind hierzu sehr herzlich eingeladen.  
Nächste Vorlesestunde: 10.02.2022 von 16.00 – 17.30 Uhr

VEREINSMITTEILUNGEN
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Karnevalisten rufen zur Blutspende auf 
Alle karnevalistischen Veranstaltungen in der Römerstadt Zülpich  

sind abgesagt, aber der Blutspendetermin am Dienstag, 18. Januar 2022, 
ab 15.30 Uhr im Forum, Blayer Straße, soll auf jeden Fall  

unter Einhaltung der 3G-Regel stattfinden 
Aufgrund der derzeitigen Coronalage haben sich die vier vaterstädtischen Zülpicher 
Karnevalsgesellschaften darauf verständigt, die laufende Session „einzufrieren“. 
Alle kommenden Karnevalsveranstaltungen – inklusive Rosenmontagszug – 
wurden abgesagt. Die Karnevalisten sind sich jedoch einig: die karnevalistische 
Blutspende am Dienstag, 18. Januar, im Forum, Blayer Straße, ab 15.30 Uhr, soll 
unter Einhaltung der 3G-Regel stattfinden. 
Auch im vergangenen Jahren hatten „Zölleche Öllege“, „Blaue Funken“, „Prinzen-
garde“ und „Hovener Jungkarnevalisten“ großes Herz bewiesen und die Blutspende 
durchgezogen, obwohl alle anderen Veranstaltungen der närrischen Session pande-
miebedingt abgeblasen worden waren. Der Rotkreuz-Ortsvereinsvorsitzende Lothar 
Henrich und Schirrmeister Heinrich Weinand versicherten, dass die Karnevalisten-
blutspende wie alle anderen Rotkreuz-Blutspende-Termine unter höchsten Sicher-
heitsauflagen und erst nach vorheriger Anmeldung durchgeführt würde. 

Jeder ab 18 kann spenden 
Auch und gerade in Coronazeiten braucht es „anonyme Lebensretter“, so der DRK-
Slogan für Blutspender. „Landauf, landab gab es seit Beginn der Corona-Pandemie 
deutlich weniger Blutspenden. Für Operationen, Verletzte oder krebskranke Patien-
ten werden dringender denn je Blutkonserven benötigt“, so Lothar Henrich, Vorsit-
zender des DRK-Ortsvereins Zülpich. 
Er riet den Karnevalisten, sich vorab einen Termin geben zu lassen „Das gab es auch 
vor Corona schon, ist aber jetzt natürlich noch sinnvoller.“ So können Hauptstoßzei-
ten entzerrt und Wartezeiten vermieden werden. Bei allen Blutspendeterminen 
herrscht die 3G-Regelung. Wer einen Termin buchen möchte, kann das unter dem 
Stichwort „Zülpich“ auf www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine tun. 
Die karnevalistische Blutspende der Karnevalisten und des Roten Kreuzes in der Stadt 
Zülpich hat gute alte Tradition: seit 2008 findet sie ununterbrochen statt, 2022 also 
bereits zum 15. Mal. Im Durchschnitt folgen rund 300 Menschen dem Aufruf, so Lothar 
Henrich, der hofft, dass wieder viele Frauen und Männer zur Blutspende ins Forum 
kommen und die Spitzenwerte vielleicht noch getoppt werden können. 
Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren, der sich gesund fühlt. Bei der ersten Blutspende 
sollte man nicht älter als 67 Jahre alt sein. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal 
innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen knapp 
zwei Monate liegen. Fragen zur Blutspende beantwortet auch die kostenfreie Hotline 
unter Telefon 0800-11 94 911.                                                    pp/Agentur ProfiPress 




